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Kern: Den weiterführenden Schulen die Kenntnis der
Grundschulempfehlung zu verweigern, ist eine Misstrauenserklärung
gegenüber den Lehrern

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern, bedauert die Entscheidung
des Bildungsausschusses des Landtags, den weiterführenden Schulen die Grundschulempfehlungen
ihrer Schülerinnen und Schüler weiterhin zu verweigern. Kern: „Um die Schüler bestmöglich fördern zu
können, ist die Kenntnis der Grundschulempfehlung seitens der Lehrkräfte an den weiterführenden
Schulen wichtig. Deshalb bedauert die FDP-Fraktion die Entscheidung des Bildungsausschusses, das
Verbot einer Erhebung der Grundschulempfehlung beizubehalten. Wir halten dieses Verbot für eine
Misstrauenserklärung sowohl gegenüber den Lehrkräften an den Grundschulen als auch an den
weiterführenden Schulen. Dass hierbei der Datenschutz angeführt wird, ist kaum mehr als ein Vorwand.
Das baden-württembergische Datenschutzgesetz lässt die Erhebung von Daten durch Behörden zu, wenn
eine Notwendigkeit hierfür besteht. Wie wir in unserem Konzept für einen stabilen Schulfrieden auch
bereits zum Ausdruck gebracht haben, sehen Freien Demokraten für die Kenntnis der
Grundschulempfehlung eine pädagogische Notwendigkeit. Vor allem in Folge der abgeschafften
verbindlichen Grundschulempfehlung ist an den Realschulen und Gymnasien zum vergangenen
Schuljahresende ein deutlich größerer Teil der Schülerinnen und Schüler sitzengeblieben. Wenn es
Grünen und SPD ernst wäre mit der Senkung dieser gestiegenen Sitzenbleiberquoten, müssten die
Koalitionäre den weiterführenden Schulen erlauben, sich die Grundschulempfehlung vorlegen zu lassen.“


